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B E S C H L U S S  
 

aus der 5. Sitzung 
des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Forsten 

am Donnerstag, 02.02.2023 
 

 

TOP 3. Gemeinsamer Antrag der FDP und CDU Fraktion 
hier: Anpassung der Feldwegesatzung 

(VL-
375/2022) 

 
Empfehlung: 
-§8 Satz 4 
…“Die Grenzsteine sind von den Anliegern jederzeit sichtbar freizuhalten“. 
Bei 4. Ja-Stimmen und 1.-Enthaltung wird die Ergänzung des § 8 Satz 4 mit aufge-
nommen.  
 
-§ 8 Satz 7 
„Bei Neuanpflanzungen von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen mit Bäu-
men und Sträuchern, ist ein Grenzabstand von 8 m zur Grenze des gemeindlichen 
Feldweges einzuhalten. Eine Unterschreitung des Grenzabstandes ist im Einzelfall 
durch den Gemeindevorstand zu genehmigen.“ 
Einstimmig wird der § 8 Satz 7 mit in der Satzung aufgenommen. 
 
-§9 Satz 2 
„Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet wer-
den.“ 
Einstimmig wird der Betrag von 500,00 € auf 1.000,00 € geändert.  
 
-Der Beschluss, den Tagesordnungspunkt von der nächsten Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 10.02.2023 zu nehmen, wurde einstimmig gefasst. 
Die Satzung soll in Ihrer neuen Fassung erstmal zur Vorlage/Stellungnahme an die 
Ortsbeiräte.  
 
Beratungsergebnis: 
Top 4  Verschiedenes 
 
-Kontrolle vom Zustand der Feldwege nach der Holzabfuhr durch Ortslandwirt, Orts-
beirat, Ordnungsamt Gemeinde Diemelsee (Rainer Fischer) 
-Polterplätze saubermachen, sofern sie auf gemeindlichen Grundstücken liegen 
-Wasserdurchlässe liegen im Zuständigkeitsbereich der Orte. Gelder werden hierfür 
zur Verfügung gestellt 
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-Verunreinigung von Wegen. Info/Hinweis erst über Ortsbeirat /Ortslandwirt an den 
Verursacher. Erst dann über die Gemeinde (Ordnungsamt). 
-„Enteignung von Gemeindeeigentum“! Hier wird das Umackern der Landwirte von 
gemeindlichen Feldwegen angesprochen. Eine bessere Kontrolle wird gewünscht. 
-Flurbereinigung 
-Mähen der Wegeränder durch die Ortsteile. 
-Anregung einer „mobilen“ Ausschusssitzung, mit vor Ort Terminen 
 
 

 




